
 

Herzliche Einladung zur Jugendsprecher*innenwahl 
am Freitag, den 26. November 2021 um 18.30 Uhr im 

Pfarrheim St. Pankratius 
 

Jugendsprecher/in – Was ist das?  
Der/die Jugendsprecher/in vertritt für eine Amtszeit von zwei Jahren, die Interessen 
der Jugendlichen im Pfarrgemeinderat. Der Pfarrgemeinderat ist das gewählte 
Gremium in einer Pfarrei, das alle Fragen, die die pastorale Arbeit in der Pfarrei 
betreffen, gemeinsam mit dem Pfarrer berät und entscheidet. Weil es wichtig ist, 
dass bei diesen Entscheidungen auch die Sichtweise von Jugendlichen vorkommt, 
können sich die Jugendlichen eine eigene Vertretung wählen. Das ist der/die 
Jugendsprecher/in. Und damit Jugendsprecher/inn/en auch wirklich ernst genommen 
werden, dürfen sie in den Pfarrgemeinderäten nicht nur mitreden, sondern sie haben 
auch Stimmrecht.  
 
Was tut der/die Jugendsprecher/in?  
Der/die Jugendsprecher/in im Pfarrgemeinderat  
- bringt zu allen Fragen die Perspektive der Kinder und Jugendlichen in der Pfarrei 
ein;  
- informiert den Pfarrgemeinderat darüber, was die Kinder und Jugendlichen 
beschäftigt, was ihnen wichtig ist, was sie sich von der Pfarrei wünschen und was sie 
auf die Beine stellen;  
- sorgt dafür, dass sich der Pfarrgemeinderat mit Themen beschäftigt, die für Kinder 
und Jugendliche wichtig sind.  
 
Wer ist wahlberechtigt?  
Wahlberechtigt sind alle katholischen Jugendlichen; die in der Pfarrei wohnen oder in 
der Pfarrei aktiv sind und am 26. November 2021 mindestens 14, höchstens 26 
Jahre alt sind (§ 1 WO J).  
 

Wer kann gewählt werden?  
Alle Katholik/inn/en, die am Tag der Jugendsprecherwahl mindestens 16 Jahre alt 
sind und in der Pfarrei wohnen oder in der Jugendarbeit der Pfarrei aktiv sind. Die 
Kandidat/inn/en dürfen nicht in einer andere Pfarrei für den Pfarrgemeinderat oder für 
das Amt des Jugendsprechers/der Jugendsprecherin kandidieren (§ 2 WO J). 
Wahlvorschläge können bis zum Beginn der Wahlversammlung beim 
Jugendwahlausschuss eingereicht werden. Vorgeschlagene KandidatInnen erklären 
entweder schriftlich oder in der Wahlversammlung mündlich ihr Einverständnis mit 
der Kandidatur. 
 
 

Also kommt vorbei und wählt mit! Jetzt ist Eure Stimme gefragt!  
 
Im Anschluss an die Wahl findet ein Kinoabend statt…dazu seid Ihr natürlich 
auch herzlich eingeladen!  


